
 

Anmeldung für die Ferienbetreuung 2025 

 

 

Hiermit melde ich mein Kind für die Ferienbetreuung an. 

 

Name    Wählen Sie ein Element aus. 

Vorname   Wählen Sie ein Element aus. 

Adresse   Wählen Sie ein Element aus. 

Telefon   Wählen Sie ein Element aus. 

Erziehungsberechtige/r Wählen Sie ein Element aus. 

 

 

Bitte ankreuzen: 

☐ Ich bin alleinerziehend und berufstätig 

☐ Beide Erziehungsberechtigten sind berufstätig 

☐ In der Zeit der Ferienbetreuung habe ich/ haben wir beide keine Möglichkeit zur 

Arbeitsbefreiung (z.B. Urlaubstage) 

☐ 1. Woche vom 04.08.2025 – 08.08.2025 

☐ 2. Woche vom 01.09.2025 – 05.09.2025 

☐ 3. Woche vom 08.09.2025 – 12.09.2025 

☐ 4. Woche vom 15.09.2025 – 17.09.2025 

 

Die Kernzeitenrichtlinie nach § 2 Abs. 2 findet bei der Aufnahme/Platzvergabe 

Anwendung, das heißt, die Gemeinde kann hierbei insbesondere soziale 

Gesichtspunkte berücksichtigen und bewerten. 

Anmeldungen bitte abgeben in der Kernzeit. 

 

 

Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



 
 

 

Sommerferienbetreuung 2025 für unsere Kinder  

 der Hermann-Hesse-Grundschule Horn 

 

Wie in jedem Jahr bietet die Gemeinde Gaienhofen im Sommer eine Ferienbetreuung 

für unsere Kinder der Grundschule an.  

Unser Thema in diesem Jahr ist Wahrnehmung und Gestalten.  

Die Kinder können wochenweise oder vierzehntägig zu uns kommen. Sie erwartet von 

Montag bis Freitag zwischen 8:00 bis 14:00 Uhr ein spannendes Programm. Ein kleines 

Mittagessen werden wir mit den Kindern gemeinsam zubereiten. 

Es erwarten Euch einige abwechslungsreiche Programmpunkte. Ihr könnt Euch jetzt 

schon auf einen Tag mit einer Kinderbuchautorin freuen. Sie wird uns Ihr Buch 

„Eleonora die Hüterin des Vertraues“ vorstellen.  

Pro Betreuungswoche wird ein Entgelt von 80,00 € erhoben. 

Für die 4. Woche vom 15.09.2025 – 17.09.2025 wird ein Entgelt von 50,00 € erhoben. 

 

Bitte melden Sie Ihr Kind für eine bessere Planung bis zum 06.07.2025 an.  

Anmeldeformulare können in der Grundschule im Kernzeitenraum abgeholt werden 

oder stehen zum Download auf der Internetseite der Gemeinde Gaienhofen 

(www.gaienhofen.de) bereit.  

Die Kernzeitenrichtlinie nach § 2 Abs. 2 findet bei der Aufnahme/Platzvergabe 

Anwendung, das heißt, die Gemeinde kann hierbei insbesondere soziale 

Gesichtspunkte berücksichtigen und bewerten. 

Mit Euch freuen sich auf die kommende Ferienbetreuung  

 
 
Euer Team der Kernzeitenbetreuung Gemeinde Gaienhofen 
 

http://www.gaienhofen.de/

